
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Bekanntmachung 
 

 

Fahrtkosten zum Freibad Bad Bramstedt/ Neumünster und 
Rickling 

 
Auch im Jahre 2026 werden die Fahrtkosten zu den Freibädern Bad 
Bramstedt, Neumünster und Rickling von der Gemeinde Boostedt über-
nommen und zwar für Kinder und Jugendliche aus Boostedt bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr und deren Eltern.  
 

Übernommen werden die Fahrtkosten, die in der Zeit 
vom 15. Mai bis 15. September 2026 

entstanden sind. 
 
Anträge auf Fahrtkosten sind nach Abschluss dieser Zeit unter Vorlage 
der Fahrkarten, sowie eines Nachweises über den geleisteten Ein-
tritt in der Amtsverwaltung zu stellen.  
Anträge, die nach dem 30. September 2026 eingereicht werden, können 
nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
Im Auftrage  
 
 
 
gez. T. Mielke 
 

Gemeinde Boostedt 
 Der Bürgermeister 
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